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Anlage  3  zu Stand: 

Spielordnung Faustball der DFBL 10.12.2010 

                  

 

  

Niederschrift zur Verhandlung 
Vor dem örtlichen / ständigen Schiedsgericht  

 

             

 
am:     in:          

 
in der Besetzung  1)        als Vorsitzender  
 

2)         als Beisitzer und Schriftführer 
 
   3)       als Beisitzer 
    

       
 

In der Einspruchs-/ Berufungssache 
 
betreffend             
 

I. Bei Aufruf der Sache waren erschienen: (anwesende Vereinsvertreter und Zeugen) 
  
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 Der Vorsitzende gab den Streitgegenstand bekannt. 
 
 Dann wurden die Zeugen auf ihre Wahrheitspflicht hingewiesen und danach aus dem Verhandlungsraum  entlassen. 
 Der Einspruchs- bzw. Berufungsführer und der Betroffene bleiben anwesend. 
 

II.  Das Gericht trat in die Verhandlung ein und erteilte dem Einspruchs- bzw. Berufungsführer und dem Betroffenen 
nacheinander das Wort. 

 
 Der Einspruchs- bzw. Berufungsführer führt aus: 
  
             
 
             
 
             
 
 Der Betroffene macht geltend:           
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III. Beweisaufnahme 
 Danach trat das Gericht in die Beweisaufnahme ein. 
 Die Zeugen wurden einzeln, wie folgt vernommen 
 

1. Zeuge:           
 
2. Zeuge:           

 
3. Zeuge:           

 
Danach wurden die folgenden weiteren Beweismittel erörtert:        
             
 
Sie ergaben:             
 
             

 

IV. Schlussanträge 
  Der Einspruchs- bzw. Berufungsführer und der Betroffene erhielten zu Schlussausführungen das Wort.  
  
 Der Einspruchs- bzw. Berufungsführer führt aus:         
  
             
 
 Der Betroffene führt aus:            
  
             
 

V. Beratung und Urteilsverkündung 
 Danach zog sich das Gericht zu geheimer Beratung zurück. 
 Im Anschluss an die Beratung wurde folgendes Urteil verkündet: 
 
             

   
             
 

VI. Rechtsmittelbelehrung 
 Nach der Urteilsbegründung wurde Rechtsmittelbelehrung wie folgt erteilt: 
  
             
 
             
 

Unterschriften: 
 
             

                                                         


